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Tagesordnung 
 

für die öffentliche Gemeinderatssitzung 
am 25. Juni 2026, Nr. 6 / 2026 

  
 

1. Hochwasserschutzmaßnahmen Neckarkatzenbach 
hier: Vergabe der Baumaßnahmen Neubau Geröllfang und 

Krebsbachverlegung  
 

2. Hochwasserschutzmaßnahmen Neckarkatzenbach 
hier:  Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines 

Ingenieurvertrages für Bauoberleitung der   
Baumaßnahme Neubau Geröllfang und Krebsbachverlegung 

 
3. Hochwasserschutzmaßnahme Neckarkatzenbach 

hier:  Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines 
Ingenieurvertrages zur Baumaßnahme Kurvenverlegung L 633 sowie 
Ausbau Bushaltestelle   

 
4. Jagdverpachtung 

hier: Ausscheiden eines Jagdpächters des Jagdbezirks II und III 
 

5. Baugesuche  
 

6. Aktuelle Informationen 
 

7. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 
 

8. Anfragen und Mitteilungen aus dem Gemeinderat 
 

9. Fragen aus dem Zuhörerkreis 
 

 



Gemeinderat Neunkirchen 
 

TOP 1   Sitzungsdatum         Bearbeitung              Aktenzeichen 
öffentlich       25.06.2026               Herr Lenz  690.43 

 
Hochwasserschutzmaßnahme Neckarkatzenbach 
hier:  Vergabe Baumaßnahmen Neubau Geröllfang und Krebsbachverlegung 
 
Anlage/n:   keine 
 
Sachverhalt: 
 
Die Hochwasserschutzmaßnahme Neckarkatzenbach, Neubau Geröllfang und 
Verlegung des Krebsbaches, wurde durch unser beauftragtes Ingenieurbüro 
Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH (Nachfolgefirma von Wald & Corbe, 
Hügelsheim) beschränkt ausgeschrieben. Fünf Firmen wurden beteiligt. 
 
Die Submission erfolgte am 09.06.2026, 11:00 Uhr, im Rathaus Neunkirchen. 
Es lag ein Angebot vor.  
 
Somit ergibt sich folgende Rangfolge:  
 

1. August Mackmull GmbH & Co.KG,   623.871,19 € / brutto 
Zeisigstr. 1, 74834 Elztal-Muckental 

 
    
Vergabevorschlag: 
 
Das vorliegende Angebot wurde durch die Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH, 
Baden-Baden, geprüft.  
Da sich die kalkulierten Kosten für die Gewerke auf 618.413,73 € / brutto belaufen, 
schlägt das Ingenieurbüro vor, dem einzigen Anbieter, den Zuschlag zu erteilen. 
 
Befangenheit:  
 
Keine 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt, der Baufirma August Mackmull GmbH & Co.KG, 
Zeisigstr. 1, 74834 Elztal-Muckental, im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahme 
Neckarkatzenbach, den Auftrag für den Neubau Geröllfang und Krebsbachverlegung, 
zum Angebotspreis in Höhe von 623.871,19 € / brutto, zu erteilen.  
 
Abstimmungsergebnis  
 
Ja:      Nein:     Enthaltungen:  
 



Gemeinderat Neunkirchen 
 

TOP 2  Sitzungsdatum         Bearbeitung              Aktenzeichen 
öffentlich      25.06.2026               Herr Lenz  690.43 

 
Hochwasserschutzmaßnahme Neckarkatzenbach 
hier:  Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines    

Ingenieurvertrages über die Bauoberleitung der Baumaßnahme Neubau 
Geröllfang und Krebsbachverlegung 

 
Anlage/n:   keine  
 
Sachverhalt: 
 
Für die Hochwasserschutz-Baumaßnahme Neubau Geröllfang und 
Krebsbachverlegung in Neckarkatzenbach, liegt der Verwaltung ein Angebot des 
Ingenieurbüros René Mattern (Remaplan), Nüstenbacherstr. 35,  
74821 Mosbach, zur Durchführung der Bauüberwachung und Bauoberleitung 
(Leistungsphase 8 HOAI), in der Honorarzone II, vor. Diese ist aufgrund der 
ingenieurtechnischen Anforderungen angemessen.  
 
Das Angebot beinhaltet:  
 
Bauüberwachung (vier Monate Bauzeit): 
Dauer vor Ort mit An- und Abfahrt (Durchschnittlich 1,5 h/d): 
4 Mon x 21 Tage /Mon x 1,5 h/d x 121,00 EUR             15.246,00 € 
Bürotätigkeiten wie Bautagebuch und Rechnungsprüfungen: 
40 h x 121,00 EUR/h                    4.840,00 € 
 
Bauoberleitung (Honorarzone II) 
Anrechenbare Kosten: 524.261,00 Euro/netto, Honorar: 42.999,44 € 
Leistungsphase 8: 14 %                                                                       6.019,92 € 
 
Besondere Leistungen:  
Vorbereiten Nachtragsvereinbarungen pro Nachtrag: 450,00 €/Stück 
 
Zwischesumme                                                                                     26.105,92 € 
Nebenkosten 5%                                                                                  1.305,30 € 
Summe (netto)         27.411,22 € 
19 % MwSt.                                                                                                   5.208,13 € 
Endsumme (brutto)                                                                         32.619,35 € 
 
Sicherheits- und Gefahrenkoordination (SiGeKo)  
1 x Pauschal, Vorankündigung, SiGePlan, 8 Begehungen (brutto)     2.261,00 € 
 
Befangenheit:  
 
Keine 
 
 
 



Seite 2 – TOP 2 (öffentlich) vom 25.06.2026 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss eines Ingenieurvertrages zur Bauüberwachung 
und Bauoberleitung der Baumaßnahme Neubau Geröllfang und Krebsbachverlegung 
mit dem Ingenieurbüro René Mattern (Remaplan), Nüstenbacherstr. 35,  
74821 Mosbach, zu den o.g. genannten Konditionen, zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja:  Nein:                 Enthaltungen: 
 



Gemeinderat Neunkirchen 
 

TOP 3   Sitzungsdatum         Bearbeitung              Aktenzeichen 
öffentlich       25.06.2026               Herr Lenz  690.43 

 
Hochwasserschutzmaßnahme Neckarkatzenbach 
hier:  Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines    

Ingenieurvertrages zur Baumaßnahme Kurvenverlegung L 633 und 
Neubau Bushaltestelle 

 
Anlage/n:   Keine  
 
Sachverhalt: 
Für die Hochwasserschutz-Baumaßnahme Kurvenverlegung L 633 und den Neubau 
einer behindertengerechten Bushaltestelle an der Neckarstraße am Ortseingang von 
Neckarkatzenbach aus Richtung Guttenbach, liegt der Verwaltung ein Angebot zu 
einem Ingenieurvertrag des Ingenieurbüros René Mattern (Remaplan), 
Nüstenbacherstr. 35, 74821 Mosbach, vor. 
Dieses sieht für die Leistungsphasen 3, 5, 6, 7 und 8 die Honorarzone III nach HOAI 
vor und ist aufgrund der ingenieurtechnischen Anforderungen angemessen. 
 
Das Angebot beinhaltet: 
Leistungsphasen 3, 5, 6, 7 und 8                                                                        
(anrechenbare Baukosten 550.000 €)        27.649,34 € 
 
Bauüberwachung (3 Monate) 
Vor Ort: 3 Monate x 20 Tage/Monat x 1,5 Std/Tag x 121,00 €/Std.  10.890,00 € 
Büro: 30 Std x 121,00 €/Std.         3.630,00 € 
 
Bearbeitung Nachträge ca. 5 Stück x 450,00 €/St      2.250,00 € 
 
Bestandsvermessung pauschal         2.000,00 € 
 
Zwischensumme (netto)        46.419,34 € 
zzgl. Nebenkosten 5 %          2.320,97 € 
Summe        48.740,31 € 
zzgl. 19 % MWSt.          9.260,66 € 
Gesamt (brutto)        58.000,97 € 
 
Befangenheit: Keine 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss eines Ingenieurvertrages mit dem 
Ingenieurbüro Rene Mattern (Remaplan), Nüstenbacherstr. 35, 74821 Mosbach, zur 
Hochwasserschutzbaumaßnahme Kurvenverlegung L 633 und Ausbau einer 
behindertengerechten Bushaltestelle in Neckarkatzenbach, zu den o.g. Konditionen, zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja:  Nein:                 Enthaltungen: 



Gemeinderat Neunkirchen 
 

TOP 4   Sitzungsdatum     Bearbeitung Aktenzeichen 
öffentlich  25.06.2026      Herr Lenz  787.21 

 
Jagdverpachtung  
hier: Ausscheiden eines Jagdpächters des Jagdbezirks II und III 
Eigenjagdbezirks Neunkirchen  
 
Anlagen: Keine  

 
Sachverhalt: 
 
Der Mitjagdpächter der Jagdbezirke II (Überhau) und III (Hirschhaag)  
Herr Wolfgang Bottenschein, Zedernstr. 37, 68542 Heddesheim, ist am 30.5.2026 
verstorben.  
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
In den Jagdpachtverträgen ist unter § 13 „Tod des Pächters“ geregelt, dass beim 
Tode eines Jagdpächters für Mitpächter § 22 des Jagd- und Wildtiermanagement-
gesetzes gilt. 
Dieser besagt, dass bei Tod eines Mitpächters der Jagdpachtvertrag mit den übrigen 
pachtenden Personen bestehen bleibt. 
 
Befangenheit:   
 
Gemeinderat Matthias Knörzer wirkte an der Beratung wegen Befangenheit nicht mit. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt vom vorstehenden Sachverhalt Kenntnis. 
 
 
 
 
 



Gemeinderat Neunkirchen 
 

TOP 5   Sitzungsdatum  Bearbeitung  Aktenzeichen 
öffentlich  25.06.2026   Herr Lenz  632.6 
 
 
Es liegen derzeit keine Baugesuche vor. 



Gemeinderat Neunkirchen 
 

TOP 7 Sitzungsdatum Bearbeitung Aktenzeichen 
öffentlich 25.06.2026 BM Knörzer 022.33 

 
 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 
 
Bürgermeister Bernhard Knörzer gab folgende, nichtöffentlich gefasste 
Gemeinderatsbeschlüsse, in der heutigen öffentlichen Sitzung bekannt: 
 
 
Gemeinderatssitzung Nr. 4/2026 vom 21.05.2026 
 
 
Es sind keine Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung bekannt zu geben. 
 
 



AAkkttuueellllee  IInnffoorrmmaattiioonneenn  
 

 
Notizen: 


